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Arbeitsrecht 

wiener kunst schule 
Dienstag, 12. Dezbember 2023 

MMag. Dr. Albrecht Haller (office@netlaw.at) 
Rechtsanwalt 

Arbeitsvertrag 

 Gesetzliche Grundlage: § 1151 ABGB 

 Vertragliche Verpflichtung 

 Persönliche Abhängigkeit 

 Einbindung in die Betriebsorganisation 

 Weisungsgebundenheit  

 Kontrollunterworfenheit  

 disziplinäre Verantwortung  

 höchstpersönliche Arbeitsleistung 

 auf gewisse Zeit -> Dauerschuldverhältnis 

Konkurrenzklausel vs. -verbot 

Konkurrenzklausel 

 Nach Beendigung 

 Spezielle Vereinbarung 

zwischen AG und AN 

 Beschränkung auf 

Geschäftszweig und ein Jahr 

 Kein unbilliges Erschweren 

des Fortkommens 

Konkurrenzverbot 

 Während des aufrechten 

Arbeitsverhältnis  

 Verbot Betrieb 

selbstständigen 

kaufmännischen 

Unternehmens und 

 Handelsgeschäfte im 

selben Geschäftszweig 

Beendigung 

 Auflösung während Probezeit 

 Zeitablauf bei befristeten Arbeitsverhältnis 

 Kündigung bei unbefristeten Arbeitsverhältnis 

 Beachtung der gesetzlichen 

Kündigungstermine und -fristen 

 Vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund 

 Tod des Arbeitnehmers 

Arbeitszeugnis 

 Rechtsanspruch auf einfaches Zeugnis  

 unabhängig von Beendigungsart 

 Erschwerungsverbot 

 hat sich bemüht 

 Arbeitsvertrag endete durch Entlassung 

 Rechtsdurchsetzung vor ASG 

Andere Beschäftigungsverhältnisse 

Werkvertrag Freier Dienstvertrag 

§§ 1165 ff ABGB teilw. §§ 1511 ff ABGB analog 

Werk Dienstleistung 

Erfolg geschuldet Sorgfältigkeit geschuldet 

Zielschuldverhältnis Dauerschuldverhältnis 

keine persönliche 
Abhängigkeit 

keine persönliche 
Abhängigkeit 

keine arbeitsrechtlichen 
Schutzbestimmungen 

eingeschränkte 
arbeitsrechtliche 

Schutzbestimmungen 


